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Praxisleitfaden zur systematischen 
Aufsichtsratsbesetzung
AdAR, ArMiD und FEA legen konkrete Handlungsempfehlungen vor

Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat mit ihren jüngsten Änderungsvorschlägen die 
Empfehlungen zur Zusammensetzung von Aufsichtsräten weiterentwickelt. Dies betrifft sowohl die Professionalisierung der 
Besetzungsprozesse als auch die Transparenz gegenüber den Aktionären. Von Volker Potthoff

D
eutschlands führende Aufsichts-
rats-Vereinigungen Arbeitskreis 
deutscher Aufsichtsrat e.V. (AdAR), 

Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland 
e.V. (ArMiD) und die Financial Experts 
 Association e.V. (FEA) haben diesen Schritt 
ausdrücklich begrüßt und einen Leitfaden 
vorgelegt, der die Vorgaben des Kodex mit 
konkreten Handlungsempfehlungen ausfül-
len soll. Ihr Ziel ist es, Unternehmen dabei 
zu unterstützen, eine systematische und 
transparente Aufsichtsratsbesetzung auf 
der Grundlage einer langfristigen Nachfol-
geplanung zu etablieren.

Erster Schritt: Entwicklung eines 
detaillierten Kompetenzprofi ls des 
Aufsichtsrats
Aktionäre wollen Transparenz darüber, 
welche Kompetenzen der Aufsichtsrat in 
seiner Gesamtheit im Hinblick auf die stra-

tegischen und operativen Anforderungen 
des Unternehmens als notwendig erachtet. 
Das Kompetenzprofi l der Aufsichtsrats-
mitglieder sollte neben persönlichen 
 Anforderungen wie zeitlicher Verfügbar-
keit, Unabhängigkeit oder Diskussions-
fähigkeit auch fachliche beinhalten: Es 
ist sinnvoll, die für wesentliche Rollen 
im Aufsichtsrat spezifi schen Kompeten-
zen, wie z.B. die Befähigung für den Auf-
sichtsratsvorsitz, Finanzexpertise, Digi-
talisierungs- oder IT-Expertise, gleich zu 
berücksichtigen. 

Regelmäßiger Abgleich von 
Soll- und Ist-Profi len
Im Rahmen der regelmäßigen Effi zienz-
prüfung sollte der Aufsichtsrat auch nach-
vollziehen können, ob das Gremium 
 seinen Kompetenzanforderungen genügt. 
Bei größeren Veränderungen in der 

 Zusammensetzung des Gremiums, oder 
bei einer materiellen Veränderung des 
Kompetenzprofi ls, ist es sinnvoll, einen 
detaillierten Profi lvergleich vorzuneh-
men: Hierzu würde der Aufsichtsrat die 
Kompetenzen der einzelnen Aufsichtsrats-
mitglieder systematisch mit der Soll- 
Zusammensetzung abgleichen. Im Zuge 
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Im Sinne einer langfristigen Nachfolgeplanung ist es angebracht, frühzeitig mög liche Veränderungen zu identifizieren und 
geeignete Nachfolgekandidaten für den Aufsichtsrat zu gewinnen. 
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dieser Empfehlung sind die Anteilseigner 
im Rahmen des Aufsichtsratsberichts in 
angemessener Weise zu informieren.

Langfristige Nachfolgeplanung 
als Basis
Im Sinne einer langfristigen Nachfolgepla-
nung ist es angebracht, frühzeitig mög-
liche Veränderungen zu identifi zieren und 
geeignete Nachfolgekandidaten zu gewin-
nen. Ein an den Unternehmenszielen aus-
gerichtetes Kompetenzprofi l des Aufsichts-
rats ist dabei die Grundlage. In dem Posi-
tionspapier der Verbände wird vorgeschla-
gen, die langfristige Nachfolgeplanung 
 Gegenstand im mindestens einmal jähr-
lich tagenden Gesamtgremium oder im 
Nominierungsausschuss zu diskutieren.

Auswahl der Kandidaten auf Basis 
eines konkreten Anforderungsprofi ls
Für die Kandidatenauswahl empfehlen die 
Vereinigungen ein wettbewerbliches Vor-
gehen: Demzufolge führt der Nominie-
rungsausschuss anhand der gewonnenen 
Profi le Gespräche mit den Kandidaten und 
schlägt dem Aufsichtsrat anhand seiner 
begründeten Empfehlung mindestens 
zwei Kandidaten inklusive Präferenz vor. 
Der Aufsichtsrat entscheidet dann, wel-
cher der zur Wahl stehenden Kandidaten 
der Hauptversammlung vorgeschlagen 
werden soll. Darüber hinaus sollte der 
Aufsichtsrat die Hauptversammlung über 
den Besetzungsprozess in seinen wesent-
lichen Grundzügen informieren – dies 
 betrifft beispielsweise die mögliche 
 Einschaltung eines externen Beraters, ein 
Beurteilungsverfahren oder die Zeitdauer 
des Prozesses.

Begründung von Wahlvorschlägen 
gegenüber der Hauptversammlung
Die Experten der Vereinigungen sind sich 
darüber einig, dass bei den Wahlvorschlä-
gen an die Hauptversammlung unter ande-
rem eine festzulegende Altersgrenze sowie 
eine Regelgrenze für die Zugehörigkeits-
dauer zum Aufsichtsrat berücksichtigt 
werden sollte. 

Einführung einer gestaffelten Auf -
sichtsratswahl („staggered board“)
Identische Wahl- oder Wiederwahltermine 
aller oder eines großen Teils der Auf-
sichtsratsmitglieder können nach Ansicht 

der Vereinigungen die Fähigkeit des 
 Gremiums, sich fl exibel auf veränderte 
Marktbedingungen einzustellen, deutlich 
einschränken. Um dem entgegenzuwir-
ken, und um die Arbeit bei Neubesetzun-
gen möglichst reibungslos fortzusetzen, 
kann eine gestaffelte Wahl der Aufsichts-
räte („staggered board“) sinnvoll sein. 
Dies ermöglicht zudem die notwendige 
Kontinuität im Gremium.

Fortbildungsmaßnahmen von 
Aufsichtsräten
Die Identifi kation eines vorhandenen Fort-
bildungsbedarfs ergibt sich häufi g aus 
dem regelmäßigen Profi lvergleich. Unter-
nehmen sollten den Aufsichtsrat bei erfor-
derlichen Weiterbildungsmaßnahmen un-
terstützen, beispielsweise durch interne 
Seminare oder Werksbesuche. Erfah-
rungsgemäß ist es sinnvoll, neuen Auf-
sichtsratsmitgliedern bei der Aufnahme 
ihres Mandats Unterstützung anzubieten 
(Onboarding).

Bereitstellung von Informationen 
über Aufsichtsratsmitglieder
Um Investoren und andere Stakeholder 
auf dem Laufenden zu halten, sollten die 
Unternehmen entsprechende Informatio-
nen über die Mitglieder des Aufsichtsrats 
an einer geeigneten Stelle auf der Website 
zur Verfügung stellen: z.B. Lebenslauf, 
Mandatsdauer, Alter, wesentliche Tätig-
keiten, Mitgliedschaft in Ausschüssen, 
Klassifi zierung als abhängig oder unab-
hängig, Kompetenzmatrix.

Zentrale Aspekte
In einer konzertierten Aktion haben die 
führenden Aufsichtsrats-Vereinigungen 
für die Arbeit von Aufsichtsräten einen 
Praxisleitfaden erarbeitet, der Aufsichts-
räte unterstützen soll, neue Anforderun-
gen der Corporate-Governance-Kommissi-
on zu erfüllen. Zentrale Aspekte des Leit-
fadens sind:
• Implementierung eines systematischen 

Besetzungsprozesses auf Basis konkre-
ter Kompetenzprofi le

• Fortlaufende Überprüfung der notwen-
digen Kompetenzen und Fortbildung

• Rechtzeitige Nachfolgeplanung 
• Transparenz der Besetzungsprozesse 

gegenüber Aktionären und sonstigen 
Stakeholdern 
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